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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1976

Norm

ABGB §364c C2

ABGB §418 Satz3

ABGB §431

Rechtssatz

Bei Errichtung eines Bauwerkes ( Hotelbaues ) zu einem Bruchteil auf der benachbarten Liegenschaft durch deren

gleichen Eigentümer als Bauführer hindert das für diese Liegenschaft bestehende Veräußerungs- und

Belastungsverbot nicht den Eigentumserwerb gem § 418 Satz ABGB. Bei Eigentümerwechsel hat der Erwerber der

bebauten Liegenschaft Anspruch auf bücherliche Übertragung der Teil<äche des Nachbargrundstückes gegen

Bezahlung des gemeinen Wertes.
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